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27. 12. 1961 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 
über die Ehrengerichtsbarkeit für Wirt­
schaftstreuhänder und Berufsanwärter (Wirt­

schaftstreuhänder-Disziplinarordnung). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. E h re nge r ich t s bar k e i t. 

(1) Die disziplinäre überwachung der Berufs­
angehörigen und Berufsanwärter gemäß § 2 
Abs. 1 Et. f des Wirtschaftstr.euhänder-Kammer­
gesetzes, BGBL Nr. 20/1948, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BG!?!.' N r. 126/1955, obliegt in 
erster Instanz .dem Ehrengerichts- und Diszipli­
narausschuß, in zweiter Instanz dem Berufungs­
senat am Sitz der Kammer der Wirtschaftstreu­
händer. 

(2) Der Ehrengerichts- und Disziplinarausschuß 
hat seine Tätigkeit in dreigliedrigen Senaten aus­
zuüben. Für den Bereich der Landesstellen Wien, 
Niederösterreich und Burgenland sind drei Senate 
am Sitz der Kammer in Wien, im übrigen ist je 
ein Senat bei jeder LandessteUe einzurichten. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Senate richtet 
sich nach dem Berufssitz, in Ermangelung leines 
solchen nach dem Wohnsitz des Angezeigt.en (§ 7 
Abs. 1). . 

(4) Die am Sitz der Kammer zu errichtenden 
drei Senate sind füf' den Bereich der Laoo·esstellen 
Wien, Niederösterr'eich und Burgenland abwech­
selnd nach der Reihenfolge des zeitlichen Einlan­
gens der Disziplinarsachen zuständig. 

(5) Wenn Gründe vorliegen, die :geeignet sind, 
die Unbefangenheit des zuständigen Senates in 
Zweifel zu ziehen, hat der Vorsitzende des Ehren­
gerichts- und Disziplinarausschusses auf Antrag 
des Kammeranwaltes (§ 6) oder des Angezeigten 
(Beschuldigten) die Sache an einen anderen Senat 
zu verweIsen. 

(6) Die Bestimmungen über Ordnungsstrafen 
(§ 26 Wirtschaftstreuhänder-Kammerges.etz) blei­
ben unberührt. 

§ 2. Zu sam m e n se t z un gun d Be $ t e l­
lu n g d e $ Ehre n ger ich t $- und D i ; z i­
pli n ara u s s c h u S $ e s un d des B e r u-

fun g s sen a t e s. 

(t) Der Ehrengerichts- und Disziplinarausschuß 
besteht aus einem Vorsitzenden, seinem Stdlv~r-

treter sowie der erforderlichen Zahl von Senats­
vorsitzenden (Stel!v.ertretern) und Beiräten (Er­
satzmänrrem). Min,.lestens ein Mitglied jedes 
Sena.tes hat der Berufsgruppe des Angezeigten 
(Beschuldigten) anzugehören. Die Mitglieder des 
Ehr'engerichts- und Disziplinarausschusses . sind 
vom Vorstand der Kammer der Wirtschaftstreu­
händer aus dem Kreise der ordentlichen Kammer­
mitglieder zu bestellen. Für die Bestellung 
kommen nur physische Personen in Betracht, 
deren Befugnisse nicht ruhen. Dem Vorstand ob­
liegt auch die Zusammenstellung der Senat.e. 

(2) Der Berufungssenat setzt sich aus ·einem 
rechtskundigen Vorsitzenden (Stellvertreter) und 
aus vier Beisitzern (Ersatzmännern) zusammen. 
Der Vorsitzende (Stellvertreter) ist vom Vorstand 
der Kammer 'der Wirtschaftstreuhänder aus dem 
Kreise der ordentlichen Kammermitglieder 
(Abs. 1) zu bestellen. Die Bestellung bedarf der 
Bestätigung des Bundesministeriums für Handel 
und Wiederaufbau. Die vie'r Beisitzer (Ersatz­
männer) sind jeweils aus einer Liste von sechzehn 
ordentlichen Kammermitgliedern (Abs. 1), die 
vom Vorstand der Kammer der Wirtschaftstreu­
händer aufzustellen ist, iil alphabetischer Reihen­
folKe vom Vorsitzenden' des Berufungss.enates zu 
entnehmen; mindestens ein Mitglied des Beru­
fungssenates muß jedoch der Berufsgruppe des 
Beschuldigten anKehören. Das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau hat zur Wahrung 
seiner Dienstaufsicht (§ 5 Abs; 4) zu den Sitzun­
gen des Berufungssenates einen Vertreter zu ent­
senden; es ist von diesen Sitzungen zeitgerecht zu 
v·erständigen. 

(3) Die Bestellung der Mitglieder des Ehren­
gerichts- und Disziplinarausschusses und des 
Berufungssenates hat jeweils spätestens drei 
Monate nach der Wahl des Kammervorsta·ooes 
zu erfolgen. Mit der Bestellung endet die Funk­
tionsdauer der bisherigen Mitglieder. 

(4) Die Mitglieder des Ehrengerichts- und Diszi­
plinarausschusses und des Berufungss.enates sind 
vom Präsidenten der Kammer oder von ·einem 
von ihm hiezu bestimmten Vertreter anzugelo­
ben. Sie haben ihr Amt gewissenhaft, unparteiisch 
und unter Beachtung der Verschwieg.enheitspflicht 
(§ 13 Abs. 3 des Wirtschaftstreuhänder-Kammer­
gesetzes) auszuüben. Hiebei sind sie an. keine 
Weisungen gebunden. 
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§ 3. Be s tell u n, g s- und Aus ü b u n g s­
hin der n iss e. 

(1) Mitglieder des Vorstandes der Kammer, 
deren Ersatzmänner sowie Landesleiter und deren 
Stellvertreter dürfen dem Eh I'ien.g.erich ts- und 
Disziplinarausschuß 'und dem Berufungssenat 
nicht angehören. 

(2) Die Bestellung zum Mitglied des Ehr,en­
gerichts- und Disziplinarausschusses oder des ß.e­
rufungssenat,es kann nur aus wichtigen Gründen 
abgdehnt wer,den. 

(:l) Mitglieder des Ehrengerichts- und Diszipli­
narausschusses und des Berufungssenates, g:egen 
die ein ehrengerid1t1iches Verfahren eingeleitet 
wurde (§ 8), dürfen bis zur ß.eendigung dieses 
V.erfahrens ihre Funktion nicht ausüben. Das 
gleiche gilt im Falle eines Widerrufsverfahrens 
gemäß § 42 Abs. 1 lit. b Wirtsd1aftstreuhänder­
Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955, ab dem Zeit­
punkte der Zustellung des erstinstanzlichen Be­
scheides sowi,e bei Einleitung eines strafgericht­
liroen Verfahrens wegen einer der im § 5 Wirt­
sroaf tstreuhänder-Berufsordnung angeführten 
strafbaren Handlungen. 

(4) Für die Ausschließung und Ablehnung von 
Mitgliedern des Ehrengerichts~ und Disziplinar­
ausschusses und des Berufungssenates sind darüber 
hinaus sinng.emäß auch die Vorschriften des VII. 
Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1960, 
BGBI. Nr. 9!l, anzuwenden. 

(r» Hat das Strafverfahren oder das ehren­
gerichtliehe Verfahren (Abs. 3) mit einer rechts­
kräftigen Verurteilung geendet, so erlischt die 
Zugehörigkeit zum Ehrengerirots- und Diszipli­
narausschuß und zum Berufungssenat. 

(6) Diese Zugehörigkeit erlischt auch im Falle 
des Ruhens oder des Erlöschens der ß.efugnis' zur 
Ausübung des Wirtschaftstreuhandberufes (§§ 40 
und 42 Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung). 

(7) Der Vorstand der Kammer der Wirtschafts­
treuhänder hat die Bestellung von Mitgliedern 
des' Ehrengerichts- und Disziplinarausschuss,es und 
des Berufungssenates bei gröblicher V,erletzung 
oder Vernachläs'sigung ihrer Pflichten zu wider­
rufen. 

§ 4. E r s atz de r Bar aus lag e n, A u f­
w a n d s ,e n t s c h ä d i gun g. 

(1) Personen, die Mitglieder der Kammer sind 
und ,dem Ehrengerichts- und Disziplinarausschuß 
oder dem Berufungssenat angehören oder als 
Kammeranwalt, Untersuchungskommissär oder 
dem Untersuchungskommissär beigegebene rechts­
kundige Person (§ 9 Abs. 3) tätig sin,d, haben ihre 
Aufgaben ehrenamtlich gegen Ersatz der notwen­
digen Barauslagen durch die Kammer zu ver­
sehen. 

(2) Der Kammeranwalt urud die dem Unter­
suchungskommissär beigegebene rechtskundige 
Person erhalten, wenn sie nicht Mitglieder der 
Kammer sind, eine im Einzelfalle vom Vorstand 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder zu be­
stimmende angemessene Aufwandsentschädigung. 

§ 5. Ge s c h ä f t s f ü h run g, Auf sie h t. . . 
(1) Der Vorsitzende des Ehrengerichts- und Dis­

ziplinarauss,chusses (sein Stellvertreter) hat die zur 
ordnun,gsgemäß,en Geschäftsführung des Ehrw­
gerichts- und Disziplinarausschusses erforderlichen 
Verfügung,en zu treffen und ihn nach außen zu 
vertreten. E~ ist dem Vorstand der Kammer für 
die Geschäftsführung des Ehrengerichts- und Dis­
ziplinarausschusses verantwortlich. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Obliegenheiten 
kommen beim Berufungssenat dessen Vorsitzen­
den zu. 

(3) Die Kanzleigeschäfte des Ehren,gerich,ts- und 
Disziplillarauss,chusses und des Berufungssenates 
hat das Kammeramt der Kammer der Wirt­
schaftstreuhänder zu führ~n.· 

(4) Die Aufsicht üher die Handhabung des 
ehrengerichtlichen Verf,ahrens steht dem Bundes" 
ministerium für Handel und Wiederaufbau zu. 
Die Aufsicht umfaßt di.e Sorge für die g,esetz­
mäßige Führung der Geschähe und ordnungs­
gemäße Durchführung des ehrengerichtlichen 
Verfahrens. Zu diesem Zwecke ist das Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau ins­
besondere berechtigt, Berichte über die Tätigkeit 
des Ehrei1igerichts- und Disziplinarausschuss,es ein­
zuholen, in die Akte jederz,eit Einsicht zu nehmen 
und gesetzwidrige Beschlüsse und Verfügungen, 
soweit sie nur das Verfahren betr·effen, aufzu­
heben. 

§ 6. Kam m e r a n wal t. 

Der Vorstand der Kammer der Wirtschafts­
treuhänder hat einen rechtskundigen Kammer" 
anwalt und erforderlichenfalls einen rechtskun­
digen Stellvertreter dieses Kammeranwaltes zu 
bestellen, der nicht dem Kreise der Kammermit­
glieder angehören muß. Der Kammeranwalt 
(Stellvertreter) hat die Anzeigen über Disziplinar­
vergehen an den zuständigen Senat zu erstatten 
und im ehrengerichtlichen v.erfahren als Pa'rtei 
zu vertreten. 

§7. Verteidigung. 

(1) Der Inhalt der Anzeige ist dem Angezeigten 
vo~ Vorsitzenden des Ehrengerichts- und Dis­
ziplimrausschusses mit der Aufforderung zur 
Stellungnahme mitzuteilen. 

(2) Der Angezeigte (Beschuldigte) ist berechtigt, 
sich eines Verteidigers zu bedienen. Als Vertei­
diger sind nur Personen zugelassen, die in der 
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VerteidigerIiste (§ 39 Abs. 3 Strafprozeßordnung 
1960) eingetragen oder' ordentliche Kammermit­
glieder sind. 

(3) Der Verreidiger hat sich durch schriftliche 
Vollmacht auszuweisen. 

§ 8. Ein-leitung cl e se h ren ger ich t­
I ich e n Ver f a h ren s .. 

_ (1) Der zuständige5enat des Ehrengerichts- und 
Disziplinarausschusses hat nach Anhörung des 
Kammeranwaltes ohne mündliche Verhandlung 
zu beschließen, ob das ehrengerichtliche Verfah­
ren einzuleit·en ist. 

(2) Der Beschluß ist dem Angezeigten (Beschul­
digten) zuzustellen. 

§ 9. U n t e r s u c h u n g s kom m iss ä r e. 

(1) Ist die Einleitung des ehrengerichtlichen 
. Verfahrensbeschlossen worden, so hat der Vor­

sitzende des Ehrengerichts- und Disziplinaraus­
schusses zur Vornahme der Erhebungen einen 
Untersuchungskommissär zu bestellen. 

(2) Dieser ist einer Liste zu entnehmen, die 
vom Vorstand der Kammer der Wirtschaftstreu­
händer aus dem Kr·eise d:er ordentlichen Kammer­
mitglieder (§ 2 Abs. 1) ,mfzustellen ist. 

(3) Zur Entlastung der Untersuchungskommis­
säre kann der Vorstand. d~esen für die Durch­
führung der ihnen obliegenden Aufgaben (§ 11. 
Abs. 1) eine rechtskundige P.erson heigehen, die 
riicht Kammermitglioo' sein muß. 

(4) Die Bestimmungen des § 2 Abs. 3, § 2 Abs. 4 
erster und zweiter Satz und § 3 gehen sinngemäß 
auch für die Untersuchungskommissär.e. 

§ 10. Zu stell u n g. 

Die Zustellung hat an den Angezeigten (Be­
schuldigten) zu eigenen Handen zu erfolgen. Be­
dient sich der Angez·eigte (Beschuldigte) eines Ver­
teidigers, so ist jedoch nur an den Verte.idiger 
zuzustellen. 

Im übrigen gelten für die Zustellung die Be­
stimmungen des § 24 des Allg.emeinen Verwal­
tungsver;fahrensges·etzes 1950, BGBl. Nr. 172. 

§ 11. U nt e r s u eh u n g. 

(1) Sind nach Einleitung des ehrengerichtlichen 
Verfahrens Erhebungen erforderlich, so hat der 
Untersuchungskommissär Zeugen und Sachver­
ständige unbeeidet zu vernehmen, alle zur voll­
ständigen Aufklärung der Sache erforderlichen 
Umstände und Beweismittel von Amts wegen zu 
erforschen- und· dem Beschuldigten Gelegenheit 
zu geben, sich über alle Anschuldigungspunkte 
zu äußern. Das ehrengerichtliche Verfahren ist 
auch dann durchzuführen, wenn der Beschuldigte 
die Mitwirkung verweigert. 

3 

(2) Der Kammeranwalt kann eme Ergänzung 
der Untersuchung, insbesondere durch Einbezie­
hungneuer A~schuldigungspunkte, beantragen. 

(3) Auch der Beschuldigte pat das Recht, die 
Vornahme bestimmter Erhebungen zu' be­
antragen. 

(4) Hat der Untersuchungskommissär Bedenken, 
einem Ergänzungsantrag stattzugeben, so hat er 
den Beschluß des' Senates einzuholen. Für einen 
solchen Beschluß gelten die Bestimmungen des 
§ 8 sinngemäß .. 

t 

(5) Während der Dauer der Untersuchung hat 
der Untersuchungskommissär dem Beschuldigten 
und seinem Verteidiger Einsicht in die Akten zu 
gewähren; er kann jedoch Aktenstücke aus­
nehmen, deren Mitteilung mit dem Zwecke des 
Verfahrens unvereinbar wäre. Der Kammer­
anwalt ist jederzeit befugt, vom -Stand der an­
hängigen Untersuchung durch Einsicht in die 
Akten Kenntnis zu nehmen. 

§ 12. Ab s chi u ß cl e rUn te r s u c h u n g. 

(1) Die Akten über die abgeschlossene Unter­
suchung sind dem Kammeranwalt zu übermitteln 
und von ihm mit dem Antrag auf Verweisung 
zur mündlichen Verhandlung 'oder mit dem An­
trag auf Einstellung des Verfahrens dem Senat 
vorzulegen .. 

(2) Der Senat hat ohne mündliche Verhand­
lung zu beschließen, ob die Sache zur mündlichen 
Verhandlung zu verweisen oder ob das Verfah­
ren einzustellen ist. 

(a) Im Verweisungsbeschluß müssen die An­
schuldigungspunkte bestimmt angeführt sein und 
die Verfügungen bezeichnet werden, die zur V or­
bereitung der mündlichen Verhandlung zu tref­
fen sind. 

(4) Nach Zustellung des Verweisungsbeschlusses 
ist dem Beschuldigten und seinem Verteidiger 
Einsicht in die Akten zu gewähren. Die genann­
ten Personen sind berechtigt, Abschri.ften auf 
eigene Kosten herzustellen. Von der Aktenein­
sicht ausgenommen sind Beratungs- und Abstim­
mungsprotokolle, Erledigungsentwürfe und son­
stIge Schriftstücke (MitteilungISn anderer Behör­
den, Meldungen, Berichte u. dgl.), deren Ein­
sichtnahme eine Schädigung berechtigter Inter­
essen dritter. Personen herbeiführen könnte. 

§ 13. M ü n d I ich e Ver h a n d I u n g. 

(1) Ort und Zeitpunkt der mündlichen Ver­
handlung sind vom Vorsitzenden des Senates zu 
bestimmen. Zur mündlichen Verhandlung sind 
der Beschuldigte und sein Verteidiger unter Hin­
weis auf den Verweisungsbeschluß und Bekannt­
gabe der Mitglieder des zuständigen Senates 
mindestens 14 Tage vorher zu laden. Für die 
Z~stellung der Ladung gelten die Bestimmungen 
des § 10. 
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(2) Die Verhandlung ist nicht öffentlich, doch 
kann der Beschuldigte yerlangen, daß der Zu­
tritt zur Verhandlung drei Kammermitgliedern 
(Berufsanwärtern) seines Vertrauens gestattet 
wird. 

(3) ,Beratungen, und Abstimmungen während 
und am Schluß der Verhandlung sind geheim. 

- (4) Die Verhandlung beginnt mit der Verle­
sung des Verweisungsbeschlusses. 

(~) Hierauf hat die Vernehmung des Beschul­
digten und der vorgeladenen Zeugen und Sach­
verständigen und, soweit erforderlich, die Ver­
lesung der während der Untersuchung aufge­
nommenen Protokolle und der sonstigen wesent­
lichen Urkunden zu erfolgen. 

(6) Der Beschuldigte und der Kammeranwalt 
haben das Recht, sich zu den einzelnen vorge­
bra·chten Beweismitteln zu äußern und Fragen an 
die Zeugen und Sachverständigen zu stellen. 

(7) Nach Schluß des Beweisverfahrens sind der 
Kammeranwalt, der Beschuldigte un'd dessen Ver­
teidiger zu hören. Dem Beschuldigten steht das 
letzte Wort 'zu. 

§ 14. Er k e n n t n i s. 

(2) Je eine schriftliche Ausfertigung des Er­
kenntnisses, die vom Votsitzenden des Senates 
zu unt-erfertigen ist, ist dem Besd1uldigten und 
dem Kammeranwalt ehestens zuzustellen. 

(3) Die schriftliche Ausfertigung des Erkennt­
nisses hat eine Belehrung, daß eine Berufung zu­
lässig ist, innerhalb welcher Frist und bei welcher 
Stelle die Berufung einzubringen ist, ferner daß 
dieser Berufung aufschiebende Wirkung zu­
kommt, zu enthalten. 

(4) Enthält das Erkenntnis keine Rechtsmittel­
belehrung oder keine Angabe über die Berufungs­
frist oder erklärtes zu Unrecht eine Berufung 
für unzulässig, so wird die Berufungsfrist nicht in 
Lauf gesetzt. 

(ö) Ist in dem Erkenntnis eine kürzere. oder 
längere als die gesetzliche Frist angegeben, so 
gilt die innerhalb der gesetzlichen oder der an­
gegebenen längeren Frist eingebrachte Berufung " 
als rechtzeitig erhoben. 

(H) Enthält das Erkenntnis keine oder eine un­
richtige Angabe über die Stelle, bei welcher die 
B-erufung einzubringen ist, so ist die Berufung 
richtig eingebracht, wenn sie bei dem Senat des 
Ehrengerichrs- und Disziplinarausschusses, . der 
das Erkenntnis ausgefertigt hat, oder bei der 
angegebenen Stelle eing.ebracht wurde. 

(1) Der Senat' fällt sein Erkenntnis und faßt 
s·eine sonstigen Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 
Der Vorsitzende des Senates gibt seine Stimme 
zuletzt ab. §17.Berufung. 

(2) Der Senat hat bei seiner Entscheidung nur 0 (1) Gegen das Erkenntnis des Senat-es steht, 
auf das Vorbring-en in der mündlichen Verhand- dem Beschuldigten und d,em Kammeranwalt die 
lung Rücksicht zu nehmen. Die Entscheidung hat Berufung zu. 
sich auf die frei-e, aus der gewissenhaften Prüfung (2) Die Berufung ist binnen zwei Wochen ab 
aller vorg-ebrachten Beweise gewonnene über- Zustellung des Erkenntnisses beim Vorsitzenden 
zeugung der Senatsmitglieder zu gründen. des Ehrengerichts- und Disziplinarausschusses -

(3) Durch das Brkenntnis muß der Beschuldigte ,einzubringen. , 
entweder von d~r ihm zur Last gelegten ehren- (3) Die Berufung hat aufschiebende Wirkung. 
gerichtlich zu verfolgenden Tat freigesprochen (4) n"er V orsi tzende des Ehrengerichts- und 
oder dieser Tat für schuldig erklärt werden. Disziplinarausschusses hat die Berufung zurück-

(4) II1,l Falle des Schuldspruches hat das Er- zuweisen, wenn sie verspätet ist oder von einer 
- kenntnis de-TI< Ausspruch über die Strafe und die Person einoben wurde, der das Berufungsrecht 

Höhe der Verfahrenskosten zu enthalten. nicht zusteht. 

§ 15. Pro t 0 k 0 11. 

(1) über die mündliche .verhandlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das alle wes-entlichen 
Punkte zu -enthalten hat. 

(2) über die Beratung und Abstim'mung ist 
ein abgesondertes Protokoll zu führen. 

(3) ß.eide Protokolle sind vom Vorsitzenden 
des Senates und vom Protokollführer 'zu unter­
zeichnen. 

§ 16. Ver k ü n d i gun gun d Zu S tell u n g 
des E r k e n n t n iss e s. 

(1) Das Erkenntnis nebst den wesentlichen 
Entscheidungsgründen ist vom Vorsitzenden ~es 
Senates sogleich zu verkünden. 

(5) Ist kein Grund zur Zurückweisung geg-eben, 
so hat der Vorsitzend-e des Ehreng'erichts- und 
Disziplinarausschusses die Berufung unter Bei­
schluß der Akten dem Berufungssena't vorzu­
leg~n. 

(6) A'uf das weit'ere Verfahren vor dem Be­
rufungssenat sind die Bestimmungen der §§ 12 
Abs. 4 und 13 bis 16 sinngemäß anzuwenden. 

(r) Eine mündliche Verhandlung ist nur durch­
zuführen, wenn sie der Berufungssenat zur Klar­
stellung des Sachverhaltes für ·erforderlich hält 
oder wenn sie in der Berufung beantragt wurde. 

(s) Der Berufungssenat ist berechtigt, sowohl 
im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung 
seine Anschauung an die Stelle jener des Ehren­
gerich ts- und Disziplinarausschusses zu setzen 
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und demgemäß das angefochtene Erkenntnis 
nach jeder Richtung abzuändern. Ist die Be­
rufung lediglich vom Beschuldigten eingebracht 
worden, 5'0 kann der Berufungssenat keine 
strengere Strafe verhängen, als in dem angefoch­
tenen Erkenntnis ausgespr'Ochen würden ist. 

(H) Gegen das Erkenrutnis de~ Berufungssenates 
ist eine w.eitere Berufung unzulässig; eine den­
noch eing,ebrachte Berufung hat der Vürsitzende 
des Berufungssenates zurückzuweisen. 

§ 18. Verfahrensleitende Ver­
fügungen. 

Gegen Beschlüsse und Verfügungen der Senate 
erst·er Instanz 'Oder des Vürsitzenden des Ehren­
gerichts- und Disziplinarausschusses, süweit sie 
nur das Verfahren betreffen, sind keine abge.: 
sünderten Rechtsmittel zulässig. 

§ 19. Fristen. 

5 

Verurteilten' zu veröffentlichen. Gleimz,eitig 
sind die Bundesministerien für Handel und 
Wiederaufbau und für Finanzen, bei Wirtschafts­
prüf'ern auch das Bundesministerium für Justiz, 
zu verständigen. 

(3) Betrifft das Erkenntnis einen Berufsan­
wärter, so tritt an die Stelle der Veröffentlimung 
in der Wiener Zeitung die Verständigung des 
Dienstgehers. 

§ 22. Anwendun,g an'd,erer Rechts­
v '0 r s c h r i f t e n. 

Süweit sich aus der· Wirtschaftstr,euhänder­
Berufsordnung, dem Wirtschaftstreuhänder­
Kammergesetz und diesem Bundesgesetz nichts 
anderes ergibt, sind auf die Ehrengerichtsbarkeit 
der Wirtsmaftstreuhänder und Berufsanwärter 
die Vürsmriften des V. Absmnittes der Dienst­
pragmatik, RGBl. Nr. 15/1914, sin11gemäß an­
zuwenden. 

Die Berufungsfrist ist unerstreckbar. Sie be- § 23. 0 b erg a n g s b e s tim m u n gen. 

ginnt mit dem der Zus~ellung des Erk~nnt11'is~es I ü) Die V'Orschriften dieses Bundesgesetz.es sind 
fü.lg.enden Tag. Der B.egmn 'Oder Lauf emer ~rISt auf alle nicht rechtskräftig abgeschl'Ossenen ehren-
wIrd durch Samstage, S'Onntage oder gesetzhdle . htl'ch V rf h W' tschaf-streu 
Feiertage nicht behindert. Fällt das Ende einer gh~.ndc ). .edn B ·e fa re~. tgeegeannzuwlernden' C .-.. '. an er un eru sa11war r . . . . 
~nst auf.emen Samstag, Sünlnt~g, emen geset~- (2) Die auf Grund der bisherigen Vürschriften 
hchen FeIertag 'Oder den KarfreItag, s'O endet dIe über die Ehren"erichtsharkeit der Wirtschafts-
Frist mit dem nächsten \Verktag. Die Tage äes h" d b "lI ·k··" 1. .' 
P 1 f 

. d' d' F' . h' h tl'eu an er . este ten Fun tlünare ge ten, süwelt 
'Osten au es sm m le rist nIC t emzurec nen. . d A f d d' B d sIe· en n 'Or, erungen· l,e~es un esgesetzes ent-

sprechen, als im Sinne dieses Bundesgesetz·es be-
§ 20. Ve 1;' f a h r·e ns kü s te n. stellt. 

Die Küsten des ehrengerichtlichen Verfahr·ens 
sind im Falle eines, Schuldspruches v'Om Ver­
urteilten, in allen, anderen Fällen vün der Kam­
mer der \Virtschaftstreuhänd·er zu tragen. Sie 
sind in sinngemäßer Anwendung der §§ 380 bis 
395 der Strafprüzeßürdming 1960 zu bemessen. 

§ 21. V '0 11 s t r eck u 11 g de r E r k e n n t­
nc ISS e. 

(1) Für die Vüllstreckung der ErkenlntnisS'e 
hat da Vürstand der Kammer gemäß den Be­
stimmungen der Wirtschaftstreuhänder-Berufs­
'Ordnung und des Wirtschaftstreuhänd,er-Kam­
mergesetzes Sürg.e zu tragen .. 

(2) Wurde im ehrengerichtlichen Verfahren 
gegen einen Besdmldigten di'e Straf.e nach § 48 
lit.d oder e Wirts·chaftstreuhä11der"Berufsürd­
nung verhängt, sü ist der Spruch des Erkennt­
nisses nam Eintritt der Remtskraft in der 
Wiener Z'eitung süwie im Amtsblatt der Kam­
mer der Wirrschaftstreuhänd:er auf Küsten des 

§ 24. Auf heb u n g der bis her i g ,e n 
Ehr,engerichts- und Disziplinar­

o rcl nun: g. 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesg,esetzes 
tritt die Ehrengerimts- und Disziplinarordnung 
(EDO) der Kammer der Wirtsmaftstreuhänder 
vom 19. April 1949 (kundgemacht im Amtsblatt 
der Kammer der Wirts:maftstreuhänder, Sünder­
nummer vom 14. Juni 1949) in der Fassung der 
Abänderung vüm 22. Oktüber 1955 (kundge­
mamt im Amtsblatt der Kammer der Wirt­
schaftstreuhänder N r. 2/19~6), soweit sie nüch 
In Geltung steht, auß·er Kraft. 

§ 25. Voll zug skI aus e 1. 

Mit der Vüllziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau, hinsichtlich des§ 21 Abs. 2 im Einver­
n:ehmen mit den Bundesministerien für Finanzen 
und für Justiz betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
vom 24. Juni 1961, Z. G 21/60, wurde der § 17 
Abs. 1 lit. c des Wirtschaftstreuhänder-Kammer­
gesetzes, BGBI. Nr. 20/1948, als verfassungs­
widrig aufg'ehoben, weil diese GesetzessteHe die 
ausdrückliche Ermächtigung zur Erlassung einer 
gesetz·esvertretenden Verordnung enthält. Di,e 
Folge dieser Rechtsauffassung war es, daß der 
Verfassungsg.erichtshof mit seinem weiteren Er­
kenntnis vom 24. Juni 1961, Z. V 11/60, einzelne 
verfahl'ensrechtliche Bestimmung·en der bisher 
geltenden Ehrengerichts- und Disziplinarordnung 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder vom 
19. April 1949 (kundgemacht im Amtsblatt der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Sondernum­
mer vom 14. Juni 1949, inder Fassung der Ab­
änderung yom 22. Oktober 1955, kundg·emacht 
im Amtsblatt der Kammer der Wirtschaftstreu­
händer Nr. 2/1956) als ges,etzwidrig aufgehoben 
hat. Der Verfassungsgerichtshof hat hiebe i die 
Rechtslauffassung des Verwaltungsgerichtshof'es, 
derzufolge § 47 Abs. 1 der Wirtschafts treu­
händer-Berufsordnung eine formalgesetzliche 
Delegation enthalte, nicht geteilt: Mit Rücksicht 
auf diese Rechtsauffassung ist es zwar nicht er­
fOl'd·erlich, die disziplinarrechtlich'en Bestimmun­
gen der' Wirtschafts treuhänder-Berufsordnung 
abzuändern, jedoch muß sich eine gesetzliche 
Neuregelung auf die notwendigen organisations­
und verfahr'ensrechdichen Bestimmungen er­
strecken. Der vorli.egende Entwurf enthält somit 
nur die notwendigen und wes·entlichen Bestim­
mungen über das Ehrengerichts- und Disziplinar­
verfahren; die bewährten Bestimmungen der bis­
her geltenden Ehrengerichts- und Disziplinar­
ordnung wurden im wesentlichen unverändert 
übernommen. Subsidiär' sollen noch die V or­
schriften des V. Abschnit'tes der Dienstpragmatik, 
RGBl. Nr. 15/1914, zur Anwendung gelangen. 

Zu den einzelnen Bestimmung.en wird be­
merkt: 

Im Hinblick auf ,die große Anzahl der Berufs­
ang.ehörigen und Berufsanwärter in Wien wer­
den am Sitz der Kammer dr.ei Senate errichtet, 
di.e aus Verwaltungsvereinfachungs~ und Ein­
sparungsgründen. gleichzeitig auch für den Be­
reich der Landesstellen N~ederösterreich und 
Burgenland zuständig' sind. 

Zu Abs. 5: 

'D~e örtliche Zuständigkeit n'ach Abs. 3 soll 
dann durchbrochen werden, wenn Befangenheit 
des zuständigen Senates vorliegt. 

Zu § 2: 

Zu Abs. 1 und 2: 

Dem Berufsstand der Wirtschaftstreuhänder 
gehören gemäß § 2 der Wirtschaftstreuhänder­
Berufsordnung die Berufsgruppen der Wirt­
schaftsprüfer, Buchprüfer und Helfer in Buch­
führungs- und Steuers'achen an. Darauf nimmt 
die Hestimmung Rücksicht, daß mindestens ein 
Mitglied jedes erstinstanzlichen Senates sowie des 
Berufungssenates der Berufsgruppe des Beschul­
digten anzugehören hat. 

Zu § 3: 

Zu Abs. 1: 

Durch diese Bestimmung soll eine klare Tren­
nung der reinen Kammerverwaltung von der 
Durchführung desehrengerichtlichen Verfahrens 
gewährleistet werden. 

Zu Abs. 2: 

Die übernahme der Funktion beim Ehren­
gerichts- und Disziplinarausschuß oder Berufungs­
senat - ähnlich der Verpflichtung des Staatsbür­
gers, als Schöffe zu fungieren - ist eine Ehren­
pflicht. 

Zu Abs. 5: 
Zu § 1: Es widerspricht dem Berufsethos, daß Mit-

Der § 1 regelt die sachliche und die örtliche glieder der Senate des Ehreng~richts- und Diszi-
Zuständigkeit. . plinarausschusse~ und des Berufungssenates, die 

selbst rechtskräftig verurteilt worden süid, über 
ihre Berufskollegen urteilen. Zu Abs. 2: 

Der Ber.eich jeder LandessteHe umfaßt ein Bun­
·desland. Der organisationsrechtliche Aufbau der 
Ehrengerichtsbarkeit entspricht sohin dem bun­
desstaatlichen Prinzip. 

Zu Abs. 6: 

Durd1 . diese Bestimmung soll vermieden wer­
den, daß Kammermitglieder, die ihre Berufstätig-
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keit nicht ausüben und daher mit dem Berufs- das ehrengerichtliche Verfahren bis zur Beendi­
stand nicht mehr so eng verbunden sind, im gung des strafgerichtlichen oder Verwaltungs­
ehrengerichtlichen Verfahren weiterhin tätig sind. 'strafverfahrens ausgesetzt werden. Gemäß § 52 

Zu Abs. 7: 

Um die Durchführung der Ehrengerichtsbarkeit 
'zu gewährleisten, soll der Vorstand die Möglich­
keit haben, die· Bestellung von Mitgliedern des 
Ehrengerichts- und Disziplinarausschusses oder 
des Berufungssenates, welche die ihnen obliegen­
den Pflichten (wie zum Beispiel die Verpflichtung, 
an den Sitzungen teilzunehmen) nicht erfüllen, zu 
widerrufen. 

Zu § 4: 

Zu Abs. 1: 

Diese Bestimmung entspricht dem Grundsatz 
des § 18 des Wirtschaftstreuhänder-Kammcr­
gesetzes, wonach die Tätigkeit der Kammer­
funktionäre und der Mitglieder der Ausschüsse 
ehrenamtlich auszuüben ist. 

Zu § 5: 

Zu Abs. 1: 

Der Vorsitzende des Ehrengerichts- und Diszi­
plinarausschusses soll vornehmlich nur mit der 
Durchführung von Verwaltungsagenden befaßt 
sein. Er hat außerdem .gemäß § 26 des Wirt­
schaftstreuhänder-Kammergesetzes Ordn ungs­
strafen zu verhängen und gemäß § 7 Abs. 1 dieses 
Bundesgesetzes dem Angezeigten den Inhalt der 
Anzeige mit der Aufforderung zur Stellungnahme 
mitzuteilen. 

Zu Abs. 4: 

In der Beurteilung, was Standes delikt ist, sind 
der Ehrengerichts- und Disziplinarausschuß und 
der Berufungssenat autonom. 

Zu § 6: 

Die Stellung des Kammeranwaltes im ehren­
gerichtlichen Verfahren entspricht der des Staats­
anwaltes im 0 strafgerichtlichen Verfahren. 

Zu § 7: 

Zu Abs. 2: 

Der Beschuldigte ist berechtigt, aber nicht ver­
pflichtet, sich eines Verteidigers zu bedienen. 

Zu § 8: 

Mit der Fassung des Einleitungsbeschlusses 
tritt an Stelle des Begriffes "Angezeigter" der Be­
griff "Beschuldigter". 

Zu Abs. 1: 

Gemäß § 52 Abs. 1 der WirtschaftstreUhänder­
Berufsordnung muß wegen einer strafrechtlich 
und verwaltungsbehördlich zu verfolgenden Tat 

Abs. 4 kann aus den dort enthaltenen Gründen 
der Vorsitzende des Ehrengerichts- und Diszi­
plinarausschusses den Antrag auf einstweilige Ein­
stellung der Ausübung einer Berufsbefugnis an 
den Vorstand der Kammer stellen. 

Zu Abs. 2: 

Kommt der Beschluß auf Einleitung des Ver­
fahrens dem Angezeigten (B,eschuldigten) nicht 
zur Kenntnis, weil er flüchtig oder sonst t:ic4t 
erreichbar ist, so kann gemäß § 52 Abs. 2 der 
Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung das ehren­
gerichtliche Verfahren trotzdem fortgesetzt und 
beendet werden. Für die. Zustellung des Be­
schlusses gelten die Bestimmungen des § 10. 

Zu § 9: 

Zu Abs. 1, 2 und 3: 

. Die Einrichtung der Untersuchungskommissäre 
entspricht der der Untersuchungsrichter im straf-
gerichtlichen Verfahren. . 

Durch Abs. 3 soll die Möglichkeit eröffnet 
werden, den Untersuchungskommissär durch eine 
rechtskundige Person zu unterstützen. 

Zu Ahs. 4: 

Da der Untersuchungskommissär der Kammer 
der Wirtschaftstreuhän'der als ordentliches Mit­
glied angehört, gelten dieselben Bestellungs- und 
Ausübungshindernisse wie für die Mitglieder des 
Ehrengerichts- und Disziplinarausschusses und 
des Berufungssenates. 

Zu § 10: 

Zu Abs. 1: 

Die Zustellungen an den Beschuldigten haben 
grundsätzlich zu eigenen Handen zu erfolgen. 

Zu § 11: 

Zu Abs. 1: 

Bei der Vernehmung vo"n Zeugen und Sach­
verständigen ist im übrigen auch noch § 53 der 
Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung zu be­
achten. 
, Der Untersuchungskommissär kann im Wege 

der Kammer der Wirtschaftstreuhänder bei der 
Durchführung der Erhebungen die Mitwirkung 
der Behörden oder Körperschaften in Anspruch 
nehmen (§ 28 des Wirtschaftstreuhänder-Kam­
mergesetzes). Außerdem .finden die Bestimmungen 
des § 119 Abs. 2 der Dienstpragmatik Anwen­
dung. 

Die Einsichtnahme in die Strafakten ist auch 
nach § 51 Abs. 2 der Wirtschaftstreuhänder-
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Berufsordnung möglich. Ist der Beschuldigte 
flüchtig oder sonst nicht erreichbar, gilt ebenfalls 
die Bestimmung des § 52 Abs. 2 der Wirtschafts-' 
treuhänder-Berufsordnung. 

Zu Abs. 2: 

Diese Bestimmung ist von Bedeutung, da viel­
fach erst auf Grund des Ermittlungsverfahrens 
neue Anschuldigungspunkte offenkundig wer­
den. 

Zu § 17: 

Zu Abs. 6 und 7: 

Die Vorschriften über die mündliche Verhand­
lung in erster Instanz sollen auch für das Be­
rufungsverfahren gelten. Allerdings muß eine 
mündliche Verhandlung zwingend nur auf An-" 
trag des Berufungswerbers durchgeführt wer­
den. 

Zu Abs. 9: 

Zu Abs. 3: Die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes ist 
jedoch zulässig . . Der Beschuldigte soll die Möglichkeit haben, 

alle zu seiner Entlastung dienenden Beweise an-
zuführen. Zu § 18: 

Zu Abs. 5: 

Die Bestimmung entspricht dem § 45 Abs. 1 
der Strafprozeßordnung 1960, BGBl. Nr. 98. Dem 
Beschuldigten steht während der Dauer der 
Untersuchung keine unbeschränkte Akteneinsicht 
zu. Dem Kammeranwalt ist jedoch entsprechend 
dem § 34 Abs. 3 der Strafprozeßordnung 1960 
unbeschränkte Einsicht zu gewähren. 

Zu § 12: 

Zu Abs. 4: 

Die Bestimmung des ersten und zweiten Satzes 
entspricht dem § 45 Abs. 2 der Strafprozeßord­
nung 1960, wonach nach Mitteilung der Anklage­
schrift dem Beschuldigten und dem Verteidiger 
unter Aufsicht Einsicht in die Akten zu gewäh­
ren ist. Die Fassung des dritten Satzes entspricht 
der des § 90 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung, 
BGBl. Nr. 194/1961. 

Zu § 13: 

Da es sich um ein ehrengerichtliches Verfahren 
innerhalb des Berufsstandes handelt, besteht keine 
Notwendigkeit, die Verhandlung öffentlich zu 
führen. 

Zu § 14: 

Zu Abs. 2: 

Diese Bestimmung-entspricht dem Grundsatz 
der freien Beweiswürdigung. Die Senatsmitglieder 
sind daher bei Fällung des Erkenntnisses an keine 
festen Beweisregeln gebunden, sondern haben 
nach ihrem besten Wissen und Gewissen zu ent~ 
scheiden. 

Zu Abs. 3: 

Die Einstellung eines zur mündlichen Verhand­
I ung verwiesenen ehrengerichtlichen Verfahrens 
soll nicht mehr möglich sein. Das Verfahren muß 
in einem solchen Fall mit einer Verurteilung oder 

- einem Freispruch beendet werden. 

Im Interesse der Straffung des Verfahrens 
sollen die Beschlüsse und Verfügungen des Senates 
erster Instanz oder des Vorsitzenden des Ehren­
gerichts- und Diszipiinarausschusses erst mit dem 
in der Sache selbst; zu erhebenden Rechtsmittel 
angefochten werden können. Unter den hier 
erwähnten Beschlüssen und Verfügungen wer­
den unter anderem die Beschlüsse auf Einleitung, 
Verweisung, Ergänzung der Erhebungen, Aus­
setzung des ehrengerichtlichen Verfahrens, An­
beraumung, Verlegung oder Vertagung der 
mündlichen Verhandlung usw. verstanden. 

Zu § 19: 

Die Bestimmungen über den Fristenablauf ent­
sprechen dem Bundesgesetz vom 1. Feber 1961, 
BGBl. Nr. 37, über die Hemmung des Fristen­
ablaufes durch Samstage und den Karfreitag. 

Zu § 21: 

Zu Abs. 2: 

Nur bei Verhängung der im § 48lit. cl und e der 
Wirtschafts treuhänder-Berufsordnung genannten 
cStrafen soll der Spruch des Erkenntnisses in der 
Wiener Zeitung und im Amtsblatt der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder .veröffentlicht werden. 

Zu Abs. 3: 

Dem Dienstgeber soll ein Recht auf Kenntnis 
des Ergebnisses des ehrengerichtlichen Verfahrens 
eingeräumt werden. 

Zu § 22: 

Diese Bestimmung sieht auch die subsidiäre 
Anwendung des V. Abschnittes der Dienstprag­
matik vor. Insbesondere sollen die Vorschriften 
über die Wiederaufnahme und Wiedereinsetzung 
zur Anwendung gelangen. 

Zu § 23: r; 

Es soll vermieden werden, daß eine Unter­
brechung in der Rechtsprechung eintritt. 
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